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1) Vor Betreten des Schulgebäudes:

 Die MNS-Maske ist jedenfalls auch auf dem Schulparkplatz, vor Betreten der
Schule, zu tragen.

 Der  Sicherheitsabstand  von  mind.  1  Meter  ist  auf  dem  gesamten
Schulgelände einzuhalten. 

 Keine  Gruppenbildung  vor  dem  Schulgebäude  (Achtung:  den
Bodenmarkierungen folgen!)

 Eltern und generell „schulfremde“ Personen dürfen das Schulgebäude nur
nach vorheriger Terminvereinbarung betreten und selbstverständlich nur mit
MNS.

2) Im Schulgebäude:

 Nach Betreten der Aula sind unverzüglich die Hände zu desinfizieren.
 Es  ist  der  kürzeste  Weg in  die  Klasse  zu  gehen:  Unterricht  im 1.  Stock:

Stiege  hofseitig  verwenden  (Aula  links).  Unterricht  im  2.  Stock:  Stiege
westseitig verwenden (Aula rechts). 

 Die Hausschuhpflicht ist bis Ende des Unterrichtsjahres 19/20 aufgehoben.
 JEDE/R  Schüler/in  muss  täglich  2  Reservemasken  (=MNS)  in  die  Schule

mitbringen!!!!  Insgesamt  hat  also  jede/r  Schülerin  an  Unterrichtstagen
mindestens 3 MNS-Masken mit.

 Verschmutzte MNS-Masken müssen in einem selbst mitgebrachten Behälter
(zB kleines Sackerl) aufbewahrt und mitgenommen werden.  NICHT in den
Müllbehältern der Schule entsorgen.

 Jede/r Schüler/in sitzt in der Klasse immer auf demselben Platz.
 Das Konferenzzimmer ist kein Aufenthaltsraum. Die Lehrkräfte, die an der

Schule  unterrichten,  bleiben  weitestgehend  in  den  Klassenräumen
(Aufsicht!) oder nutzen das Freie zur Pausengestaltung. Unterlagen dürfen
selbstverständlich geholt bzw. wieder zurückgetragen werden.

 Wer sich krank fühlt,  darf das Schulgebäude NICHT betreten. (Schnupfen,
Husten, Fieber, Durchfall oder andere Krankheitssymptome)!

 Wer  einer  Risikogruppe  angehört  oder  Angehörige  einer  Risikogruppe
daheim hat darf zuhause bleiben, braucht aber ein ärztliches Attest!!!

 Wer  sich  psychisch  krank  fühlt,  darf  ebenso  dem  Präsenzunterricht
fernbleiben,  wird  dann  weiter  über  Distance  Learning  betreut.  Eine
Entschuldigung durch die Erziehungsberechtigten/die eigenberechtigten SuS
ist vorab zu übermitteln (elektronisch). 



3) Unterricht:

 Der Mundnasenschutz darf nur im Klassenzimmer während des Unterrichts
abgenommen werden und ist bei jeder Bewegung im  Klassenzimmer, im
gesamten Gebäude und auf dem Schulgelände immer zu tragen.

 Die Türen aller Klassenzimmer bleiben ausnahmslos geöffnet auch während
des Unterrichts.

 Jede/r Schüler/in sitzt in der Klasse immer auf demselben Platz.
 Der  Präsenzunterricht ist  wochenweise  wechselnd  eingeteilt  in  Gruppe

A/B/A/B/A bzw. B/A/B/A/B. Der genaue Plan und die Gruppenzuteilung wird
vom KV übermittelt.

 Präsenzunterricht findet ausschließlich vormittags statt.
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 Auch  in  den  Klassen/Toiletten  gilt:  Abstand  halten  (mind.  1  Meter),

regelmäßig  Hände  waschen  und/oder  desinfizieren,  Augen,  Mund,  Nase
NICHT berühren – Übertragungsgefahr!

 Nach jeder Unterrichtseinheit wird mind. 5 Minuten gelüftet.
 Weder Unterrichtsbücher noch sonstige Lernunterlagen dürfen „geteilt“, also

von verschiedenen Personen berührt werden. JEDER muss seine Unterlagen
an  jedem  Unterrichtstag  mitnehmen.  Bankfächer,  Ablagefächer  in  den
Klassen und die Spinde sind am ersten Präsenzunterrichtstag (Gruppe A: 3.
Juni/Gruppe B: 4. Juni) ausnahmslos zu räumen.

 Im  Falle  des  Unterrichts  in  der  Werkstätte:  Verwendete  Tastaturen  oder
sonstige  Geräte  müssen  am  Ende  des  Unterrichts  gründlich  von  jedem
Schüler/jeder Schülerin desinfiziert werden. 

 Jede  Lehrkraft  muss  bei  Betreten  eines  Klassenraumes  zuerst  den
Lehrertisch, die Tastatur desinfizieren.

4) Pausenregelung:

 Das  Verlassen  des  Schulgeländes  und  die  Benützung  der
Seiteneingänge  ist  während  des  gesamten  Unterrichtstages
untersagt!!!!

 In  den  5-Minuten-Pausen  bleiben  die  SuS  in  den  Klassen  (Ausnahme:
Toilette)

 In  der  20-Minuten-Pause  dürfen  sich  die  SuS,  die  im 1.  Stock  Unterricht
haben,  nur  im  1.  Stock  oder  im  Innenhof  aufhalten.  Sie  benützen  ab
Betreten des Schulgebäudes ausschließlich die hofseitige (von der Aula aus
links) Betonstiege.

 In  der  20-Minuten-Pause  dürfen  sich  die  SuS,  die  im 2.  Stock  Unterricht
haben, nur im 2. Stock oder im Bereich unmittelbar vor dem Haupteingang
aufhalten. Sie benützen ab Betreten des Schulgebäudes ausschließlich die
westseitige (von der Aula aus rechts) Betonstiege.



 Jene Klassen,  die  Unterricht  in  der  Werkstatt  haben,  betreten die  Schule
über  den  Nebeneingang  parkplatzseitig  und  halten  sich  in  den  Pausen
ausschließlich im Werkstättentrakt oder im Bereich des Innenhofes vor den
Werkstätten auf. 

5) Büffet/Essen:

 Das Büffet bleibt bis zum Ende des Unterrichtsjahres geschlossen.
 SuS  sowie  Lehrkräfte  und  Verwaltungspersonal  müssen  sich  selbst  mit

Jause  und  Getränken  versorgen.  Allenfalls  wird  ein  Snackautomat  im
Aulabereich aufgestellt.
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